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Beeinträchtigung von 
Funktionen oder von 
individueller Teilhabe? 
Zum Terminus ~BehinderungM 
als Rechtsbegriff 

Von Felix Welti 

1. EinfLihrung 1 

Die erste Auflage des Grimm'schen 
Wörterbuchs überser-a das Wort " Bc~ 
hinderu ng" mir "i rn pedimenru m", 
Hi ndernis, und nich t im heutigen 
H auptsin ne, denn dieser war 1854 un~ 
bekannt. Auch Rudolf Virchow be~ 
nutzt ihn nicht bei der Begründung 
der Sozialmedizin . Weder die Sozial~ 
vcrsicheru ngsgesene zu r EinfLihrung 
der Unfallversicherung, Krankenversi
cherung und RelHcnversicherung 
noch die Versorgu ngs- , Fürsorge- und 
Beschäftigungsgeserze fu r die aus dem 
ersten Weltkrieg zu rückkeh renden 
Kriegsbeschädigten definierten die 
Anspruchsberechtigten als "behin
dert". Benul[,[ wu rden entweder kon
krete Beschreibungen der Beeinträch
tigung wie blind, taub, verkrüppelt 
oder auf ei ner höheren Abstraktions
ebene zunächst siech, geb rechlich, be
schädigt, versehrt. Wo sich die Be
griffsbildung darauf bezog, dass Men
schen ihre Arbeit ni cht mehr in Wert 
setzen konnten, wie im Rcmenrecht, 
war von invalide und erwerbsunfahi g 
die Rede. 

Der Begriff .,Behinderung" ist in dei 
deutschen Sprache im heutigen Sinne 

erst nach dem er!iten Weltkrieg mit 
dem 1919 von O tto Perl gegrü ndeten 
"Selbsthilfebund der Körperbehinder
ten" aufgekommen. Doch die Gesetze 
sprachen vo n Schwerbeschädigten, In
validenrenten und Krüppelfursorge. 
Die furchtbare Verbindung von Mo
dernisierung und Inhumanität durch 
den Nationalsozialismus wurde auch 
darin deutlich, dass zu ihrer Zeit erst
mals in GeserLen von Behinderung 
gesprochen wurde. Der Begriff d iente 
zur Abgrenzung der Heil- und Ver
wertbaren von den Krüppeln, Erb
und Geisteskranken, die zu Opfern 
der nationalsozialistischen Pol itik 
wurden. 

Als Rechtsbegri ff wurde Behi nderu ng 
dann nach dem zweiten Weltkrieg zu
nächst im Fürsorgcrechl eingcfiihn, 
zuerst mit Kärperbeh indenengesetz 
von 1957, dann. erstreckt auch auf 
geistig und seel isch behinderte Men
schen mit der Eingliederungshilfe fUr 
Behinderte im Bundesozialh il fegesen 
(BSHG) von 1961. Das Schwer
beschädigtenrecht wurde 1974 zum 
Schwerbehindertenrecht (SchwbG) 
und das Reha-Angleichungsgesetz be
zog die Rehabilitation der Sozialversi
cheru ngsträger auf Behinderte. Diese 
Reformen verdeutl ichten das Vordrin
gen des Finalitäcsgrundsar.lCS: Nicht 
mehr die Ursache der Schädigung war 
entscheidend , sondern das als Einglie
derung in die Gesellschaft defi nierte 
Z ieL 

1994 wurde der Satt "Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachtei
lige werden" in das Grundgesetz aufge
nommen (An. 3 Abs. 3 Satz 2 GG). 

-



• 

2001 wurde Behinderung mir dem 
SGB (Sozialgesen.buch) IX - Rehabi li
tation und Teilhabe behinderter Men
schen zu einem erstmals einheitlich 
definierten Leitbegriff des SO'l.ial
rechts . Mir dem Behindertengleich
stellungsgesetz (BGG) 2002, dem All
gemeinen Gleichbehandlungsgescrz. 
2006 und dem Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behin
derungen (UN-ßRK) 2009 ist Behin
derung zu einem in aUen Rech tsgebie
ten relevanten Begriff geworden. 

Das Verständnis von Behinderung 
wurde vor allem seit dem zweiten 
Weltkrieg durch internarionale Doku
mente und Diskussionen erheblich be
einflusst. 1955 war die Empfehlung 
für die berufliche Rehabil itation be
hi nderter Personen der Imernationa
len Arbeitsorganisation (ILO) ergan
gen. Auch in den Vereinten Nationen 
(UNO) und in der Weltgesundheits
organisation (WHO) war und ist Be
hinderung seit den 1970er-Jahren Ge
genstand rechtlicher, politischer und 
fachlicher Diskussionen, Empfehlun
gen und Übereinkünfte. 

2. Wort laut und Zweck 

Im Begriff der Behinderung ist von 
Anfang an der Doppels inn von Behin
dert-Sein und Behindert-Werden an
gelegt, der den Zusammenhang zwi
schen Funktions-, Aktivitäts- und Teil
habestörungen sowie behindernden 
Kontextfaktoren aufzeigt. Er eignete 
sich flir die Parole der Selbsthilfebewe
gung "Behindert ist man nicht, beh in
dert wird man." Dieser soziale Bezug 
ist der Grammatik von "Disability" 
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nichT gleicherm;1Ren eingt'$chrieben, 
sodass etwa im englischen Sprachraum 
stärker der Begriff des "H andicap" ein
geführt wu rde, der nun auf dem Um
weg über das Französische ebenso eine 
authentische Übersetzung von "Be
hinderung" geworden ist. 

Der Rechtsbegriff der Behinderung ist 
nach seinem Zweck gebildet, Voraus
setzung für Rechte und Ansprüche z.u 
sein. Das ist besonders deutl ich im 
heuee geltenden BehinderungsbegrifF 
in § 2 Abs. 1 SGB IX, der die Behin
derung anhand der Teilhabestörung 
definiert: Als beh indert soll anerkannt 
werden, wer aus gesundheitlichen 
Grü nden in der Teil habe beeinträch
tigt ist und deshalb Leistungen zur 
Teilhabe oder Rechte, insbesondere im 
Arbei'tsleben, benötigt. 1m rech rswis
sens<ihaftlichen Sinne handelt es sich 
um eine teleologische Begriffsbildu ng: 
Der Begriff und sein Inhalt folgen dem 
Zweck. Der Zweck ist Ent-Hinde
rung. Die daflir relevanten Mittel und 
Ziele werden mit weiteren Begriffen 
beschrieben: Eingliederung, Rehabili
tation, Teilhabe, Gleichstellung, In
klusion. Diese Begriffe setzen zwar un
terschiedl iche Akzente. Ihre Konzepte 
widersprechen sich aber nicht, son
dern können sich ergänzen. 

Allerdings darf etwa Rehabilitation 
nicht medizinisch eng als Wiederher
stellung eines Gesundheitszustands 
quo ante verstanden werden - diese 
wäre oft unmöglich -, sondern ist 
Rechrsbegriff: Wiedereinsetzu ng in 
den Stand der Würde, wie schon Frei
herr von Buß 1844 formulierte oder 
moderner: Menschen mit Behinde-
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rllngen in die Lage zu verserzen, ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit, kör
perliche, geistige, soziale und berufli
che Fähigkeiten sowie die volle Einbe
ziehung in und die volle Teilhabe an al
len Aspekten des Lebens. Mit der UN
BRK werden auch oft die alten Begrif
fe der Integration und Eingliederung 
den neueren der Inklusion und Teilha
be gegenübergestellt. Integration - die 
H erstell un g ein es Ganzen - ist von der 
Gesellschaft her gedacht, Inklusion -
die Einbeziehung in ein Ganzes - ist 
stärker vo n den Individuen her ge
dacht, die sich nicht nur eingliedern 
sollen, sondern auch teilhaben sollen . 
Gleichwo hl sind beide Aspckre auch 
komplementär zu denken: Eine nicht 
integrierte Gesellschaft kann nur In
klusion in immer fragmentarischere 
Aspekte sozialen Lebens bieten. Eine 
Gesellschaft, die nich t einbezieht, ver
fehlt auch ihre Integration. 

Behinderu ng ist mittlerweile der 
Oberbegriff verschiedener Zugänge 
zum sozialen Sicheru llgssystem. Schä
digung ist noch relevant in den verblie
benen Systemen, die kausal an der Ur
sache des Gesundheitsschadens anset
zen: der gesetzlichen Unfallversiche
rung und der sozialen Entschädigung, 
die für die verbliebenen Kriegsopfer 
und neuerdings insbesondere für Ver
brechensopfer relevant ist. Dazu kom
men die weiterhin über die Kausalität 
von Schäden geleiteten ziviIreehrli
chen Ansprüche wegen Behinderung, 
die unmittelbar gegen Schädiger oder 
gegen private HaftpAicht-oderUnfall
versicherungen gerichtet sind. Ent 
Schäd igung ist kein Gegensatz. zu Ent-

Hinderung. A\lch Enrschiidigllng folgt 
dem Grundgedanken der zukunftsge
richteten Wiederherstellung des vor
herigen Z ustands, der Rehabilitation , 
soweit sie möglich ist. Dies wird eben
so deutlich in der Anbindung der Leis
rungen vo n Unfallversicherung und 
sozialer Entschädigung an das allge
meine Rehabilitationsrecht wie in der 
Weiterentwicklung des zivilrecht
lichen Schadensersatzes. 

3. Behinderung zwischen Alltags-
und Fachverständnis 

Die rechtliche BegritTsbildling kann 
Ziele, Zwecke und Ansprüche vorge
ben. Für die Erkenntnis sozialer Wirk
lichkeiten ist das Recht zuerst auf den 
allgemeinen Sprachgebrauch angewie
sen. Verwaltung und Gerichte sind in 
ihren Entscheidungen nicht frei von 
den Vorstellungen und Bildern, die in 
der Gesellschaft über Behinderu ng 
verbreitet sind. Damit sind sie im po
sitiven Sinne offen für gesellschaftliche 
Veränderungen, aber auch gef'ah rdet, 
unreflektiert an Sdgmatisierungen 
und Stereotypen fesrzuhalten . 

N icht ohne Grund fordert Art. 8 UN
BRK Bewllsstseinsbildung in der ge
samten Gesellschaft Hjr die Achtung 
der Rechte und der Würde behinderter 
Menschen und um Klischees, Vorur
teile und schädl iche Praktiken zu be
kämpfen. Es gibt Pikrogramme Hir 
Ro[[stuhlfahrer, aber nicht für die viel 
größere Zahl seelisch behinderter 
Menschen. Viele Behinderungen blei
ben unsichtbar. 

Sind sich Verwaltung und Gerichte 
über Art und Maß von Funktions- und 
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Teilhahe$fÖnmg nichr sicher, mliSS wr 
Anwendung des Rechts professionelles 
und wissenschafdiches Expertenwis
sen herangezogen werden. Insbeson
dere Sozialmedizin, Psychologie und 
Pädagogik beeinflussen mit ihrem Ver
ständnis von Behinderung Anwen
dung und Konkredsierung von Behin
derung als Rechtsbegriff. Für das Sozi
alrecht hat die Sozialmedizin dabei ei
ne gewisse Leitfunkdon, die in den 
Vorschriften des SGB IX und des Bun
desverso rgungsgeset".les, aber auch in 
der Rolle des Med izinischen Dienstes 
der Krankenversicherung (MDK) 
oder des Gesundheitsamtes deutlich 
w;,d (§ 14 Ab,. 5 SGB IX; § 30 Ab, . 
16 BVG; § 275 SGB V; § 59 SGB 
XlI). Doch bleiben Entschädigung, 
Behinderung und Teilhabe Rechtsbe
griffe, deren Auslegung eine genuin 
rechtliche Aufgabe ist. Fachkundige 
Begutachtung liefert die Tatsachen, die 
dann unter die Rechtsvorschriften zu 
subsumieren sind. Wertungen können 
Medizin, Psychologie und Pädagogik 
dem Recht nicht abnehmen. Das 
Recht ist also nicht auf die Rezeption 
eines sozialmedizinischen Verständnis
ses von Behinderung beschränkt. 
Gleichwohl wäre es fur Theorie und 
Praxis wenig hilfreich, wenn verschie
dene D isziplinen und Professionen 
unter Behinderung allzu Verschiede
nes verstehen. 

D ie Klassifikationen der Weltgesund
heitsorganisation (WHO), werst die 
International Classificarion of Impair
ments, Disabilides and H andicaps 
(ICIDH) von 1981 und jetzt die lnrer
national Classi/kation ofFunctioning, 
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Disahiliry anel Healrh (TCF) von 2001 
haben als internationaler fachlicher 
und politischer Konsens übet ein Kon
zept von Behindetung Bedeutung. In
soweit ist die ICF mehr als ein Klassi
fikationssystem. Sie steht auch in 
Wechselwirkung mit Gesengebung 
und Normverständnis. Es wäre aller
dings ein Missverständnis, die ICF 
könne unvermittelt an die Stelle bishe
riger rechtl ich relevanter Ordnungen 
zur Feststellung eines Status oder Be
darfs - wie etwa der Versorgungsmedi
zinischen Grundsätze - treten. Die AI
beit der Anpassung und Vereinheitl i
chung auf der Grundlage der ICF ist 
vielmehr noch zu leisten. 

4. Behinderung in der 
Rechtssystematik 

Nach § 2 Ab,. 15GB IX, § 3 BGG 
und den Behindertengleichstellungs
gesetzen in vierzehn der sechzehn län
der sind Menschen im Sinne des 
Rechts behindert, wenn ih re körperli
che Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mir hoher Wahr
scheinlichkeit länger als sechs Monate 
von dem für das Lebensaher rypischen 
Zustand abweichen und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchdgr isr. Dieser Behinde
rungsbegriff beanspruche durch Nor
mierung an mehreren Stellen und Be
zugnahmen in weiteren Normen allge
meine Geltung. Wenn das Schwer
behindertenrecht "schwerbehindert", 
das Sozialhil ferecht "wesentlich behin
dert" und das Arbeitsförderungs recht 
Behinderung in Bezug auf das AIbeits
leben regeln, dann sind dies keine ab-
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weichenden Begriffe von Behinde
ru ng, sondern bereichsspezifische An
spruchsvoraussetZLLngen. Für d ie vom 
Gesetz geforderte gemeinsame Be
darfsfeststel!ung der Rehabilitations
träger oder das Zusammenwirken von 
Arbeitgebern, Schulen oder Betreu
ungsbehörden m it Rehabilitationsträ
gern ist aber ein einheitl iches Grund
verständnis von Beh inderung erfor
derlich . 

D ieser Bchindcrungsbegriff ist schon 
seit 2001 in der Kritik, weil die Fesde
gung auf sechs Monate und die Orien
tierung am für das Lebensalter typi
schen Zustand mit dem Zweck des Be
hinderungsbegriffs und mir der ICF 
fur nicht vereinbar gehalten werden . 
Die Sechs-Monats-Grenze ist aus dem 
Schwerbehinderrenrecht übernom
men worden, wo es fur die Statusfest
stellung zweckmäßig ist, die Grenzen 
zu nur vorübergehenden Beeinträchti
gungen klar zu ziehen. Für Leistungen 
zur Teilhabe und vor alJem Hir Diskri
min ierungsschutz und Barrierefreiheit 
ist die Sechs-Monats-Grenze jedoch 
wen igsinnvolJ und sollte d urch ein fle
xibleres Tatbestandsmerkmal erserzt 
werden. Die Orientierung an der fur 
das Lebensalter typischen Funktions
fähigke it stammt aus dem Bezug auf 
das Arbeitsleben. Hier sollten nur un
typische Leistungsm inderungen er
fasst werden . Für Ki nder oder lebens
ältere Personen kann es aber weniger 
auf d ie alterstypische Funktionsfähig
keit ankommen, sondern auf die al
tersgerechte Teilhabe. Wird diese npr
mativ und diskriminierungsfrei be
stimmt, so sind viele Dimensionen der 

Teilhabe auch dann zu berücksichti
gen und zu unterstützen, wenn ein ty
pischerweise gebrechl iches Alter er
reicht ist, in dem die meisten Men
schen schlecht seh en, hören oder ge
hen können, ohne dass ihnen deswe
gen Hilfsmittel lind Rehabilitation 
versagt würden oder werden sollten. 

Zudem wird an § 2 Abs. 1 SGB IX und 
§ 3 BGG kri tisiert, dass die Wechsel
wirkung von Gesundheitszustand und 
Kontextfaktoren nicht explizit er
wähnt wird. Gleichwohl erscheint -
auch ausweislieh der gemeinsamen 
Em pfehlung der Rehabilitationsträger 
zur Begutachtung - eine an der ICF 
orientierte Handhabung mögl ich, 
denn die finale Orientierung an der 
Teilhabe kann ja ohne Betrachtung der 
KomextfaktOren n icht angemessen er
fasst werden. 

Das Schwerbehindertenrecht und das 
soziale Entschäd igungsrecht werden 
auch heute vielfach dafür kritisiert, 
dass sie sich allein an der mit "Kno
chentaxen" bestimmten Funktionsstö
rung ausrichten. Dies sp iegelt durch
aus Tradition und Teile der Praxis, 
nicht jedoch die geltende Rechtslage. 
Denn auch die Bestimmung des Grads 
der Behinderung lind des Grads der 
Schädigung sind nach § 69 Abs. 1 Satz 
4SGBIXund§30Abs.l BVGander 
Teilhabestörung auszurichten. Das 
Bundessozialgericht hat eine solche 
O rientierung in mehreren E ntschei
dungen zur Diabetes auch von der Ver
waltung und vom Normgeber der Ver
sorgungsmedizinischen Grundsätze 
eingefordert.2 Eine Orientierung allei
ne an Blutzuckerwerten statt am The-
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rapieaufwand und den damit verbun
denen Einschränkungen entspricht 
nicht den Normzwecken des Schwer
behindenenrechts. Gesetzgeber, Re
gierungen und Verwaltung muss aller
dings auch klar sein, dass eine Orien
tierung an Teilhabestörungen auch ei
ne intensivere Betrachtung des Einzel
falls und damit mehr Aufwand bei der 
Begutachtung erfordert. Umso dring
licher wäre es, an die Stelle mehrfacher 
Begutachtungen durch verschiedene 
Sozialleistungsträger eine - dann aller
dings gründliche - übergreifende Sta
tuS- und Bedarfsfeststellung zu setzen. 

6. Behinderung und 
Entschädigung 

Entschädigungssysteme wegen Behin
derung sind, jedenfalls soweit Gcld
leistungen für den Lebensunterhalt 
wie die Verletztenrente, der Berufs
schadensausgleich, die Erwerbsminde
rungsrente und die Grundsicherung 
bei Erwerbsminderung zu bestimmen 
sind, dem Grunde nach vor allem auf 
die Störung der Teilhabemöglich
keiten am Erwerbsleben ausgerichtet 
(§ 30 Ab, . 2 BVG; § 56 Ab,. 25GB 
VII; § 435GB VI; § 415GB XI I). 
Dies ist nachvollziehbar, da die Siche
rung des Lebensunterhalts durch Er
werbsarbeit das gesellschaftlich domi
nante und sozialpolitisch gewünschte 
Modell ist. Der Ausfall der Möglichkeit 
zur Erwerbsarbeit löst die Ansprüche 
aus . Die Differenzierung zwischen den 
Systemen erfolgt durch die Leistungs~ 
höhe und die Anrechnung anderer 
Einkünfte. Je schwächer die Sicherung 
durch Geldleistungen zum Lebensun-
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terhalt ist, umso stärker isr der Druck, 
ein Minimum an Teilhabe durch Sach
und Diensrleistlmgen, namentlich der 
Eingliederungshilfe, zu sichern. 

Je nach Sinn und Zweck von Rechts~ 
normen besteht ein Bedürfnis, Behin
derung oder verwandte RechtsbegrifTe 
stärker am Einzel fall oder stärker pau
schalierend auszulegen und anzuwen
den. Für Sach- und Dienstleistungen 
zur Rehabilitation und Teilhabe ist ei
ne am Einzelfall einschließlich seiner 
Konrextfaktoren ausgerichtete Beur~ 
teilung angemessen. Auch für indjvi~ 
duellen Diskriminierungsschutz und 
angemessene Vorkehrungen} (Art. 5 
UN-BRK) bedarf es einer Orientie
rung am Einzelfall. Für Geldleistun
gen ~ur Entschädigung und fur posiei
ve Maßnahmen zur Förderung kann 
hingegen eine stärker pauschalierende 
Bestimmung der Berechtigten ange
messen sein. Insoweit passt die gegen
wärtige Praxis des Schwcrbehinderten
rech es zu seinen kollektiven Elemen
ten wie der Beschäftigungsquote und 
der Schwerbehindcrtenvertretung so
wie pauschalen Erleichterungen wie 
dem Zusaezurlaub, der Freifahrt oder 
den Sceuerfreibcträgen, aber nicht so 
gut zu den vor Benachteiligung schüt
zenden Normen des individ uellen 
Arbeitsrechts, einschließlich des be
sonderen Kündigungsschutzes, oder 
den individuellen Ansprüchen auf be
gleitende Hilfcn gegen das Integra
tionsamt. Ein gewisses Korrektiv kann 
insoweit die an den Kontextlakwren 
des Einzeifaiis orientierte Gleich
stellung mit schwerbehinderten Men
schen bilden. 
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Auch fur Remcn und andere Dauer· 
leistungen werden pauschalierende 
Voraussetzungen benötigt. D iese 
können allerdings, wie der Vergleich 
zwischen Unfallversicherung und so
zialer Entschädigu ng einersei ts, Ren
tenversicherung und Sozialhilfe ande
rerseits, ze igt, mehr oder weniger dif
ferenziert sein. Werden Geldleistun
gen zum Lebensunterhalt für behin
dern: Menschen als Sicherung einer 
nur zeitweisen und grundsätzlich 
durch Rehabil itation aufhebbarcn 
Teilhabebeeinträchtigung angesehen, 
erscheint die differenzie rre Praxis 
grundsätzl ich als das zu kun ftswcisen
dere Modell. 

7. Änderungsbedarf 
durch die UN-BRK 

Nach Artikel 1 San 2 UN-BRK gehö
ren zu den Menschen mit Behinderun
gen Menschen, die langfristige körper. 
liehe, seelische, geistige oder Sinnesbe· 
einträchtigungen haben, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können. Die For
mulierung ,,(. .. ) gehören zu (. .. )" 
zeigt, dass die Verrragsstaaten sich auf· 
grund unterschiedlicher Traditionen 
und Rechtsordnungen nicht auf eine 
ein heidiche Definition geeinigt ha· 
ben. Gleichwohl zeigt d ie Ei nigung, 
dass eine mit der ICF übereinstim
mende Sichtweise von Behinderung, 
die Koncextfakto ren einbC""Lieht und 
Teilhahe in elen Mittrlpllnkt stellt, pq
litischer Konsens der bereits über 140 
Vertragsstaaten ist. 

Diese individuelle und kontextorien
eierte Sichtweise ist damit vor aUem 
im Antidiskriminierungsrecht gestärkt 
worden, das ei n Kernstück der Behin
dertenrechtskonvention ist. Insbeson
dere in diesem Bereich entfaltet die 
ON-SRK auch Wirku ng für die deut· 
sehe Rechtsordnung. Zum ei nen wird 
für die Diskriminierungsverbote, an
ders als flir Leistungs- und Teilhabe
rechte der UN-BRK, die unmittelbare 
Anwendbarkeit weithin anerkannt, 
auch in der Rechtsprechung des Bun
dessoziaJgerichts. Weiterhin hat die 
Europäische Union die UN-BRK 
selbst ratifiziert, sodass sie die Ausle
gung der Gleichbehandlungsrahmen
richtlin ie flir Beschäftigung und Beruf 
und damit auch des deutschen AI
beitsrechts beeinflusst. Der Europäi
sche Gerichtshof hat in der Entschei
dung SkouboelWerge~ deutlich ge
macht, dass chronische Krankheit zu 
Behinderung flihren kann und der 
Schutz chronischkranker Beschäftigter 
vor einer Beeinträchtigung ihrer Teil
habe am Arbeitsleben ei n wesentlicher 
Zweck des arbeitsrechtlichen D iskri
minierungsschurzes ist. Enrsprechend 
wird es im deutschen Recht immer 
schwieriger z.u rechtfertigen, dass 
wichtige Teile der angemessenen Vor
kehrungen zum Diskrimin ierungs
schutz explizit nur im Schwerbehin
dertenrecht der §§ 80 fT. SGS IX gere
gelt sind . 

Das Bundesarbeirsgericht hat im Oe· 
zember 2013 einen symptom los HIV
infizierten Beschifrigten dem Schutz 
des Diskriminierungsverbots wegen 
einer Behinderung umerstellt.~ Es 
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argll menrierr dabei explizic mir dem 
Europäischen Recht, der UN~BRK 
und der ICE Diese Entscheidung 
zeigt, dass der moderne Behinderu ngs
begriff fur die Regelungszwecke des 
Diskriminierungsschurzes angemessen 
ist. Der Kläger, in der Medikamenten
produktion beschäftigt, hatte einen 
GdB von 10, ihm war in der Probezeit 
gekündjgt worden, nachdem dem Ar
beitgeber sei ne Infektion bekannt ge
worden war. Dieser hatte allgemein 
mit ei nem Ansteckungsrisiko argu
mentiert, aber weder dieses noch dage
gen mögljche Vorkehrungen hi nrei
chend dargelegt. Klargestellt wurde so
mit, dass auch einstellungsbedingte 
Barrieren in Verbindung mit einer Ge
sundheitsstörung zu einer Behinde~ 

rung führen kö nnen . 

Die UN~BRK hat darüber hina us zu 
einer D iskussion geführt, ob der ge
setzliche Behi nderungsbegriff neu ge
fasst werden sollte. Zwar können 
SGB IX und andere Gesetze im Ein~ 
klang mit der Konvention ausgelegt 
werden, doch gebietet diese eine 
möglichst effektive Umsetzung in 
Gesetzgebung und Rechtsp rechung. 
Die Behi nderrengleichstellungsgeset
ze in Sachsen~Anhalt und in Bran~ 

den burg wurden bereits entsprechend 
neu gefasst, für das BGG des Bundes 
liegt ei ne entsp rechende Empfeh lung 
aus der Evaluation vor.6 In diesem Be
reich ist es besonders naheliegend, ex~ 
plizit auf Barrieren und Umweltfak~ 
toren abzustellen . Fehlen eine Rampe 
oder ein Fahrstuhl zum Beisp iel zu ei
ner Arztpraxis, kommt es kaum da~ 
rauf an, ob einer Person der Zugang 

So.>:ialrecht+Pra. i5 3115 

SOZIALPOLIT IK 
155 

Air bnger :ll.~ .~ech .~ MOll:lt.e l1nmög~ 
lich ist und ob die Mobilitätsbeein~ 
trächtigung fü r das Alter typisch ist 
oder nicht : Fakt bleibt, dass die Vo~ 
raussetzungen für das Me nschenrecht 
au f Gesundheit nicht gegeben sind. 
Betroffenen würde es nichts nützen, 
wenn ihre Krankenkasse argumen~ 

tierte, sie seien nicht behinderungs~ 
bedingt, sondern krankhei ts~ oder al~ 
tersbedingt im Zugang zu ihren 
Ansprüchen beh indert. 

Insgesamt gilt, dass untergeserzl iche 
Rechtsnormen - namen dich die Ein
gliederungshilfe-Verordnung und die 
Versorguogsmedizin-Verordnung 
und die Rechtspraxis in Verwaltung 
und Rechtsprechung überprüft wer
den m üssen, ob sie dem modernen Se
hi nderungsbegriff hin reichend gerecht 
werden und die Gesetze im Sinne der 
UN- BRK und der durch die ICF be~ 
schriebenen fachlichen Smndards aus~ 
legen. Zum Beispiel orientieren sich 
Krankenkassen und Rech tsprechung 
fu r H ilfsmittel zum Beh indetungsaus~ 
gleich alleine an der Funktionsstörung 
und abstrakt bestimmten Grundbe~ 
dü rfn issen und nicht an der individu~ 
ellen TeiJhabestörung. So wird Ro!!~ 
stuhlfah rern eine Treppensteighilfe 
zum Rollstuh l mit dem Argumenr ver~ 
wehrt, öffentl iche Gebäude müssten 
nach gesetzlichem Standard barriere~ 
frei sein, d ie private Wohnsiruarion sei 
hingegen unbeachrlich .i Argumenüert 
wird hier mit einem spezifischen kran~ 
kenversicherungsrechdichen Behi nde~ 
rungsbegriff, der sich a!leine an der 
Funktionsstörung orientiere. Aus dem 
Festhalten des Gesetzgebers am geglie-
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dt'rtt'n S)'!'rem der Re.hahilitation wird 
geschlossen, dass dieser auch herge~ 
brachte Besonderheiten nicht habe än
dern wollen, insbesondere wen n dies 
mir finanz iellen Verschiebungen zwi
schen den Soziallcisrungsträgern ver
bunden wäre. 

Das Forum behinderter Jurisrinnen 
und Juristen hat dazu im lernen Jahr 
den Entwurf eines Gesel:.les über 
soziale Teilhabe vorgelegt', in dem 
zwischen einem status- und emschä
digungsrelevanten Grad der ßeein
uächtigung und einem an der ICF 
orientierten Behinderungsbegriff 
differenziert wird. Eine solche oder 
ähnliche klarstellende Neufassung 
des Behi nderungsbegriffs im 5GB rx 
wäre hilfreich, aber nicht hinrei
chend, um die Status- und Bedarfs
feststeIlung weiterzuentwickeln. Das 
Beharren auf hergebrachten Ver~ 
ständnissen trOtz verä nderter Rech{s~ 
lage in den lenten Jah rzehnten zeigt. 
wie wichtig im ErgebniS gescl l schaft~ 
liehe und wissenschaftliche Diskurse 
si nd. 0 

DiJkllJsionsjorum Rehabilitations~ und 
Teilhabertcht der Drotschm Vt~inigung 

fitr Rehabilitation (DVjRJ, Fontm D. 
Entwickluflgm und Rejormvorrchliige. 
Disku.ssionsbei/Tag Nr. 22/20/4 vom 
5. Nowmber 20/4 unter dem Titel 
"Behindmmg als Rtchtsbegriff'. 

Anmerkungen: 

I Dieser Beitrag basiertaufeinem vom Au~ 
tor gehaltenen \.0rtrllg beim .. Kongrps 
fir Sozialmedizin und Begutachtung: 
Inklusion und Entschädigung - Ein Ge~ 

-

gmsntz?'" des Instituts for VnsiCherut;' -
medizin. am 5. Juni 20 J4 in Frank rt 

am Main; den Tagrmg;bericht zu ieser 
veranstaltut finden Sie ebenfalls im 
Diskussions ntm unter Giese, Inklusion 
und Entsc. iidigzmg - Ein Gegensatz? 
Deutscher Kongress fir Sozialmedizin 
und BegulilchNmg. Beitrag C17~20J4 
unter wtuw.r(ha~r(chl.de. 

1 ausführlicher hierzu Nieder. die Vtrror~ 
gungsmedizblischen Grundsätze und 
die Einschätzung des Grades der Behin~ 
derung, Beitrag C15~2012 unter 
www. reha~recht.de. 

J beispielhaft hierflir Kalif/a, Arbeits~ 
zeitverkürzung fir gleichgestellte be
hinderte Beamte, Beitrag Bl1-2011; 
Hlnva/Zingsem, Muss eine Obdachlo
senunterkuf/jt barrier(frei sein? Bei
tra~ A1/-20/4; Roundahl. Anspruch 
auf Schadenersatz bei Vmveigerung ei
ner behinderungsgertchten Beschäfti
gung. Beitrag B/2~2012jeweils unter 
www.reha-recht.de. 

4 vgt. CroskreutzlVV'elti, Der EuCH zum 
Verhältnis von Krankheit und Behil1-
derung. Beitrag B8-2013 unter 
www.reha-recht.de;ebenso in RP~Reha 
1/2014, S. 25. 

~ vgL Beyer/\Vocken. Zur Diskriminie~ 
rung wegen Behinderung beim Aus~ 
spruch einer Kündigung in der Probe~ 
zeit, RP~Reha 3/2013. S. 25; \Vmcke~ 
bach. Diskriminierende Kündigung in 
der Probezeit auJgrund von Behinde~ 
rung - die Pflicht zum Treffen ange~ 
messener Vorkehrungen. Beitrag B15~ 
2014 unter www.reha~rtcht.de. 

(j Der Forschungsbcrichr: Evaluation des 
Behindertengleichstellungsgesetzes ist 
abrufbar unter: http://www.bmttJ.de/ 



DEiServicelPublikatiorumlForschungs 
berichte!Forsclmngsberichte-Teilhabe! 
jb-445.html. 

7 BSG, Urteil vom 16 Juli 2014, B 3 
KR 1114 R. 

ß Abrufbar in der lnfothek des Diskus
sionsforums unter: http://wwlV.reha
recht.de!infotheklaus-verbaenden-orgn 
nisationen-institutionell1forum-behin 
derter-junstinnen-undjltristen
jbjj/#d 509. 

Pflege 

VdK fordert neues 
Kontrollsystem in Heimen 

Menschenwürde bis zuletzt - ein 
Grundrecht, das leider in deutschen 
Pflegeheimen viel zu oft verletzt wi rd. 
Daran ändern auch jüngste Zahlen 
nichts, die eine leichte Verbesserung 
der Pflegequalität nachweisen. Gute 
Pflege ist in deutschen PAegeheimen 
noch immer nicht Standard . Laut 
Q ualitätsbericht des Medizinischen 
Dienstes des Spitzenverbands Bund 
der Krankenkassen (MDS) gibt es Ver
besserungen in der PAege. Für den Be
richt waren die Daten von rund 
23 000 Qualitätsprüfungen im Jahr 
2013 ausgewertet worden. "Die Er
gebnisse des Berichts dürfen nicht da
rüber hinwegtäuschen, dass immer 
noch eine Vielzahl der Pflegebedürft i
gen bestimmte Hilfen gar nicht oder 
nur eingeschränkt erhält', so Ulrike 
Mascher, Präsidentin des Sozialver
bands VdK, und ergänze: "Jeder Pfle
gebedürftige, der nicht richtig versorgt 
ist, ist einer zu viel ." 

Sozial rtcht ... l'nxis 3{15 

SOZiALPOLITIK 
157 

Der Anteil der Pflegebedürftigen, eHe 
an Druckgeschwüren leiden, ist bei
spielsweise von 4,4 auf 3,8 Prozent zu
rückgegangen. Dennoch besteht bei 
zwei Fünf tein der Heimbewohner 
(43,3 Prozent) nach wie vor die Ge
fahr, ei nen Dekubitus zu bekommen. 
Der Bericht zeigt auch, dass die Zahl 
derjen igen Pflegebedürftigen zurück
gegangen ist, die aufgrund behördli
cher Genehmigung mit Bettgittern 
oder Gurten fixiert wurden - von 20 
Prozent im Jahr 20 12 auf 12,5 Prozent 
in 2013. Die Bewohner werden inzwi
schen sehr viel häufiger durch Matrat
zen auf dem Boden oder Sensormatten 
vor einem Sturz bewahrt. Dennoch 
wird immer noch jeder zehnte Heim
bewohner fixiert. "Das bleibt ein 
Skandal und ist nicht hinnehmbar", so 
die YdK-Präsidentin. 

In Pflegeheimen würde n elementa re 
Me nschenrechte so oft missachtet, 
dass man kaum noch von "Ein7.e1-
fallen" sprechen kann . Schuld sind 
jedoch nicht die Pflegek räfte, son
dern ein Sys tem, das solche Me n
schenrechtsverletzungen ermög
licht. 

So erh ielten laut MDS-Bericht 3,5 
Prozent der betroffenen Bewohner 
stationärer Pflegeeinrichtungen die 
vero rdneten Medikamente bei chroni
schen Schmerlen nicht wie vorgese
hen. Zudem würden rund drei Viertel 
aller Heimbewohner mit Windeln 
und Kathetern versorgt. Hier sei die 
Frage berechtigt, ob dies bei so vielen 
Pflegebedürftigen überhaupt nötig ist 
oder nur dem straffen Zeitmanage
ment in den Heimen geschuldet ist. 


